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Anderungshistorie

Fassung vom 01.08.2023

Gesetzestext: In § 106a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Abs. 2 S. 1 SGB Il wurde jeweils die An-
gabe "31.07.2023" durch die Angabe "31.07.2024" ersetzt.

Nr. 1.1 Abs. 3 und 4: Die Kennzeichnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
an einer wahrend der Kurzarbeit begonnen Weiterbildung teilnehmen, erfolgt nunmehr
Uber die Abrechnungsliste Kug 108 bzw. Kug 308 und nicht mehr im Leistungsantrag. Der
Hinweis auf die Kennzeichnung in der Abrechnungsliste wurde auch von Abs. 4 in den
Abs. 3 Uberfuhrt. Der Hinweis bezuglich der Anforderung von Zertifikaten Uber den Leis-
tungsantrag (Kug 107 bzw. Kug 307) wurde entfernt.

Nr. 1.2 Abs. 8: Aufgrund der Verlangerung der Erstattungsmadglichkeit bei beruflicher Wei-
terbildung wahrend Kurzarbeit wurde der Erstattungszeitraum fur die Lehrgangskosten bis
langstens 31.07.2024 angepasst.

Nr. 2: Da die Erfassung, Zahlbarmachung und Verbescheidung der Erstattung der Lehr-
gangskosten nun vollumfanglich iber ZERBERUS erfolgt, wurden die Hinweise flr die
Ubergangsregelung entfernt.

Nr. 3 Abs. 4: Aufgrund der Verlangerung der Erstattungsmaoglichkeit bei beruflicher Wei-
terbildung wahrend Kurzarbeit wurde das Datum angepasst.

Fassung vom 01.08.2021

Nr. 1.1 Abs.2: Die Ausfilihrungen zur Erstattung der Sozialversicherungsbeitrage auf-
grund der Verordnung zur Ersten Anderung der Kurzarbeitergeldverordnung werden ge-
strichen und durch eine allgemeine Aussage in Bezug auf die Erstattung der Sozialversi-
cherungsbeitrage durch Kurzarbeitergeldverordnungen ersetzt

Nr. 1.2 Abs.4: Klarstellung zu den Gesamtkosten der Lehrgangskosten.

Nr. 2 Abs. 1: Die Ausflihrungen zur Erstattung der Sozialversicherungsbeitrage aufgrund
der Verordnung zur Ersten Anderung der Kurzarbeitergeldverordnung werden gestri-
chen.

Nr. 2 Abs. 2: Angabe zum Umsetzungstermin zur Erfassung, Zahlbarmachung und Ver-
bescheidung der Erstattung der Lehrgangskosten in ZERBERUS
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Gesetzestext § 106 a SGB il

(1) Dem Arbeitgeber werden von der Agentur fur Arbeit auf Antrag fir den jeweiligen Kalender-
monat 50 Prozent der von ihm allein zu tragenden Beitrage zur Sozialversicherung in pauscha-
lierter Form fur Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer erstattet, wenn diese

1. vor dem 31. Juli 2024 Kurzarbeitergeld beziehen und

2. an einer wahrend der Kurzarbeit begonnenen beruflichen Weiterbildungsmalnahme teilneh-
men, die

a) insgesamt mehr als 120 Stunden dauert und die MaRnahme und der Trager nach den
Vorschriften des Flnften Kapitels zugelassen sind oder

b) auf ein nach § 2 Absatz 1 des Aufstiegsfortbildungsférderungsgesetzes férderfahiges
Fortbildungsziel vorbereitet und von einem fur die Durchfihrung dieser MalRnahme nach
§ 2a des Aufstiegsfortbildungsféorderungsgesetzes geeigneten Trager durchgefihrt wird.

Die Erstattung erfolgt fur die Zeit, in der die Arbeitnehmerin oder der Arbeithnehmer jeweils vom
vorubergehenden Arbeitsausfall betroffen ist. FUr die Pauschalierung wird die Sozialversiche-
rungspauschale nach § 153 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 abzlglich des Beitrages zur Arbeitsfor-
derung zu Grunde gelegt.

(2) Dem Arbeitgeber werden bis zum 31. Juli 2024 von der Agentur fur Arbeit auf Antrag die
Lehrgangskosten fir WeiterbildungsmalRnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a
fur Betriebe mit weniger als zehn Beschaftigten zu 100 Prozent, mit zehn bis 249 Beschéftigten
zu 50 Prozent, mit 250 und weniger als 2 500 Beschaftigten zu 25 Prozent und fur Betriebe mit
2 500 oder mehr Beschaftigten zu 15 Prozent pauschal fur die Zeit der Teilnahme der Arbeitneh-
merin oder des Arbeithnehmers an dieser Malnahme erstattet. Die Anwendung des § 82 ist aus-
geschlossen.

(3) Ausgeschlossen von der Erstattung der Sozialversicherungsbeitrage nach Absatz 1 und der
Erstattung der Lehrgangskosten nach Absatz 2 ist die Teilnahme an MalRnahmen, zu deren
Durchfuhrung der Arbeitgeber auf Grund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen verpflichtet
ist.
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1. Beginn der Weiterbildung wahrend Kurzarbeit

(1) Grundvoraussetzung fur die Anwendung des § 106a SGB Il ist,
dass die Weiterbildungsmalinahme wahrend der Kurzarbeit auf-
genommen worden ist. Zur Erflllung dieser Voraussetzung darf
der Beginn der WeiterbildungsmafRnahme nicht vor dem individu-
ellen Beginn der Kurzarbeit der einzelnen Arbeitnehmerin oder
des einzelnen Arbeitnehmers liegen. Wird die Weiterbildungsmal}-
nahme durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer vor dem
individuellen Beginn der Kurzarbeit begonnen, entsteht kein An-
spruch nach § 106a SGB lll. In diesen Fallen kann eine Férderung
nach § 82 SGB Il in Betracht kommen.

(2) Bei der erstmaligen Beantragung von Erstattungen nach § 106a
SGB Il ist der individuelle Beginn der Kurzarbeit vor einer Aus-
zahlung beim Betrieb zu erfragen. Dies gilt nicht, soweit der indi-
viduelle Beginn der Kurzarbeit bereits aus den vorhanden Unter-
lagen (z.B. Abrechnung von Kurzarbeitergeld fur diese Arbeitneh-
merin oder diesen Arbeitnehmer im Vormonat oder Antrag auf Er-
stattung der Lehrgangskosten) hervorgeht.

1.1Erstattung SV-Beitrage

(1) Nach § 324 Abs.2 SGB lll sind die SV-Beitrage nachtraglich und
innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Kalendermonaten (§ 325
Abs. 3 SGB lll) zu beantragen.

(2) Mit dem Leistungsantrag Kug 107 bzw. Kug 307 und der Abrech-
nungsliste Kug 108 bzw. Kug 308 wird Kurzarbeitergeld (Kug)
bzw. Saison-Kurzarbeitergeld (S-Kug) und die pauschalierte Er-
stattung der Sozialversicherungsbeitrage fir die Bezieher von Kug
bzw. S-Kug beantragt. Sofern die Sozialversicherungsbeitrage
Uber die Kurzarbeitergeldverordnung zu 100 Prozent erstattet wer-
den, bedarf es nicht eines Antrages auf pauschalierte Erstattung
der Sozialversicherungsbeitrage nach § 106a Abs. 1 SGB .

(3) Zur Prifung der Anspruchsvoraussetzungen nach § 106a Abs. 1
SGB Il wird in der Abrechnungsliste Kug 108 bzw. Kug 308 abge-
fragt, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgefihrt sind, die
an einer wahrend der Kurzarbeit begonnenen Weiterbildungsmal}-
nahme teilgenommen haben. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind in der Abrechnungsliste entsprechend zu kennzeich-
nen.

(4) Wenn ja, muss bei erstmaliger Antragstellung auf Erstattung der
Sozialversicherungsbeitrdge nach § 106a SGB Ill einmalig ein
Nachweis Uber die Zulassung von Trager und Weiterbildungsmalf3-
nahme (Zertifikat der Trager- und MalRnahmezulassung) vom Be-
trieb vorgelegt werden. Die Dauer der Mal3nahme ist dem MafR-
nahmezertifikat zu entnehmen. Die Zulassung der MaRihahme und
des Tragers sind zeitlich begrenzt. Die vorgesehene berufliche
Weiterbildungsmalinahme ist forderfahig, wenn die Zertifikate zu
Beginn der MaRnahme gultig sind.


https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__82.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__324.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__325.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__325.html
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Fir MalRnahmen, die auf ein nach § 2 Absatz 1 des Aufstiegs-
fortbildungsférderungsgesetzes férderfahiges Fortbildungsziel
vorbereiten, ist fur die Erstattung der Sozialversicherungsbei-
trage bei erstmaliger Antragstellung das nach § 2a Aufstiegsfort-
bildungsférderungsgesetz erforderliche Zertifikat tber die Eig-
nung des Tragers vom Betrieb vorzulegen.

Die erneute Vorlage eines Zertifikates kann entfallen, wenn es
im Rahmen der Beantragung der Lehrgangskosten bereits vor-
gelegt worden ist.

Die Sozialversicherungsbeitrage werden bei Erflullung der An-
spruchsvoraussetzungen des § 106a Abs.1 SGB Il fur die Zeit
erstattet, in der die Arbeithnehmerin oder der Arbeitnehmer je-
weils vom vortbergehenden Arbeitsausfall betroffen ist und fur
die der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld
gezahlt wird.

Eine der Anspruchsvoraussetzungen nach § 106a Abs.1 Satz 1
Nummer 2a SGB Il ist, dass die WeiterbildungsmafRnahme ins-
gesamt mehr als 120 Stunden dauert. Bei der Umsetzung kon-
nen Stunden als Unterrichtseinheiten verstanden werden. Zur
Dauer von Unterrichtseinheiten hat die BA den fachkundigen
Stellen in Umsetzungshinweis 2/2016 nahere Erlauterungen an
die Hand gegeben (bei fachtheoretischem und fachpraktischem
Unterricht 45 Minuten, bei betrieblichen Lernphasen 60 Minuten).
Angaben zu den jeweiligen Unterrichtseinheiten sind den Maf-
nahmezertifikaten der fachkundigen Stellen zu entnehmen.

Bei Erflllung dieser Anspruchsvoraussetzung (mehr als 120
Stunden) zu Beginn der MalRnahme erfolgt bei einer spateren
vorzeitigen Beendigung der MalRnahme, keine Ruckforderung
der erstatteten Sozialversicherungsbeitrage. Es kommt flr die
Forderung nach § 106a SGB Il nicht auf einen erfolgreichen Ab-
schluss der WeiterbildungsmalRnahme an. Die Erstattung der
Sozialversicherungsbeitrage erfolgt beim Bezug von Kurzarbei-
tergeld bis zum vorzeitigen Abbruch bzw. bis zur Beendigung der
Weiterbildungsmaflinahme. Fehlzeiten (z.B. wegen Erkrankung)
stehen dem Anspruch nicht entgegen.

1.2Erstattung Lehrgangskosten

(1)

Fir die Erstattung der Lehrgangskosten nach § 106a Abs. 2 SGB
Il wird ein gesonderter Antrag auf Erstattung und eine geson-
derte Abrechnungsliste im Intranet und Internet zur Verfligung
gestellt. Diese Vordrucke kdnnen auch bei S-Kug benutzt wer-
den. Die Erstattung von Lehrgangskosten kann flr Zeiten der
Weiterbildung wahrend Kurzarbeit ab 01.01.2021 beantragt wer-
den.

Zur Prifung der Anspruchsvoraussetzungen nach § 106a Abs. 2
SGB Ill muss der erste Antrag auf Erstattung der Lehrgangskos-
ten zusammen mit dem Leistungsantrag Kug 107 eingereicht


https://www.gesetze-im-internet.de/afbg/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/afbg/__2.html
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014411.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen
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werden. (siehe hierzu Nummer 1.1 Abs. 3 und 4). Fir die Erfll-
lung der Anspruchsvoraussetzung ,...wahrend der Kurzarbeit
begonnenen beruflichen Weiterbildungsmaflnahme...“ ist nur auf
die vorlaufige Bewilligung des Kurzarbeitergeldes abzustellen.
Nachtragliche Anderungen des individuellen Beginns der Kurz-
arbeit, z.B. aufgrund von Feststellungen im Rahmen der Ab-
schlussprifung, fuhren nicht zu einer anderen Beurteilung dieser
Anspruchsvoraussetzung.

Fir WeiterbildungsmalRnahmen, die auf ein forderfahiges Ziel
nach dem Aufstiegsfortbildungsférderungsgesetz vorbereiten,
besteht kein Anspruch auf Erstattung von Lehrgangskosten nach
§ 106a Abs. 2 SGB .

Weitere Antrage auf Erstattung der Lehrgangskosten kdnnen
dann monatlich nachtraglich auch gesondert eingereicht werden.
Nach § 324 Abs.2 SGB Il sind die Lehrgangskosten nachtraglich
und innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Kalendermonaten (§
325 Abs. 3 SGB Ill) zu beantragen.

Mit dem Antrag ist fir jede MaRnahme eine eigene Abrechnungs-
liste und eine eigene Rechnung beizufligen. Die insgesamt in
Rechnung gestellten Kosten, aus denen sich der jeweilige Zu-
schuss berechnet, dirfen die zugelassenen Gesamtmaflnahme-
kosten aus dem Mallinahmezertifikat nicht Gbersteigen.

Lehrgangskosten werden in Abhangigkeit von der Betriebsgrofie
erstattet. FUr den Betriebsbegriff von § 106a SGB Il gilt § 97
SGB Ill. Die Hohe der Erstattung der Lehrgangskosten ist abhan-
gig von der Gesamtzahl der Beschéaftigten des Betriebes bzw.
der Betriebsabteilung im jeweiligen Abrechnungsmonat:

e weniger als 10 Beschaftigte 100 Prozent
e 10 bis unter 250 Beschéftigte 50 Prozent
e 250 bis unter 2.500 Beschéftigte 25 Prozent
e  2.500 und mehr Beschéftigte 15 Prozent.

Die Gesamtzahl der Beschaftigten wird durch den Betrieb bzw.
die Betriebsabteilung mit dem Antrag auf Erstattung der Lehr-
gangskosten mitgeteilt.

Die Entscheidung Uber die Erstattung der Lehrgangkosten ist
nicht vorlaufig. Auf Grundlage der eingereichten Antragsunterla-
gen kann monatlich nachtraglich abschlieRend entschieden wer-
den. Zum Zeitpunkt der Entscheidung sind alle Voraussetzungen
fur den Anspruch auf Erstattung der Lehrgangskosten feststell-
bar.

Die Lehrgangskosten werden bei einer wahrend der Kurzarbeit
begonnenen Weiterbildungsmalinahme bis zur Beendigung der
Teilnahme an der WeiterbildungsmalRnahme auch Uber das
Ende der Kurzarbeit hinaus nach § 106a Abs. 2 SGB Ill erstattet,
langstens bis zum 31.07.2024. Die Zustandigkeit verbleibt beim
KIA-Team.



Bundesagentur
fiir Arbeit

(9)

2,

Eine der Anspruchsvoraussetzungen nach § 106a Abs.1 Satz 1
Nummer 2a SGB Il ist, dass die Weiterbildungsmalnahme ins-
gesamt mehr als 120 Stunden dauert. Bei Erfullung dieser An-
spruchsvoraussetzung zu Beginn der MalRnahme erfolgt bei ei-
ner spateren vorzeitigen Beendigung der Malnahme, keine
Ruckforderung der erstatteten Lehrgangskosten. Es kommt fiir
die Férderung nach § 106a SGB Il nicht auf einen erfolgreichen
Abschluss der Weiterbildungsmalinahme an. Die Erstattung er-
folgt bis zum vorzeitigen Abbruch bzw. bis zur Beendigung der
Weiterbildungsmalinahme. Fehlzeiten (z.B. wegen Erkrankung)
stehen dem Anspruch nicht entgegen.

IT-Verfahren

(1) Furdie Erfassung, Zahlbarmachung und Verbescheidung der Er-

(2)

3)

(4)

stattung der Sozialversicherungsbeitrage und der Lehrgangsko-
sen ist ZERBERUS zu nutzen.

Alle Beratungen sind in STEP mit dem Betreff "Forderung" zu
dokumentieren. Hierzu ist, unter "Kontakte" in STEP:

Die Art des Kontaktes individuell auszuwahlen (telefonisch etc.)
sowie

e durch den AG-S der Bereich ,Arbeitgeber-Service* bzw.
e durch die OS KIA-Teams der Bereich ,Leistung“ auszu-
wahlen.

Die Erstattung von Lehrgangskosten erfolgt ausschlieRlich im
Vier-Augen-Prinzip.

Ablage aller Dokumente in der EAKTE in der Kug-Akte, Akten-
segment Arbeitsausfall durch das KIA-Team.

3. Beratung und Forderrecht

(1)

(4)

Erster Ansprechpartner fir die Beratung der Arbeitgeber ist der
Arbeitgeber-Service. Dieser berat die Betriebe hinsichtlich be-
stehender Férdermdglichkeiten. Zur Beantwortung férderrechtli-
cher Fragen im Rahmen der Antragstellung und Erstattung
nach § 106a SGB Il stehen auch die KIA-Teams zur Verfi-
gung. Die Beratung zu Fordermdoglichkeiten der Weiterbildung
erfolgt nicht durch die KIA-Teams.

Bei der Beratung ist zu beachten, dass bei Inanspruchnahme
des § 106a SGB lll nach Ende der Kurzarbeit fur die wahrend
der Kurzarbeit begonnene Weiterbildungsmafinahme keine For-
derung nach § 82 SGB Il mehr geltend gemacht werden kann.

Die Beratung der Betriebe zu den Férdervoraussetzungen nach
§ 106a SGB Il ist in STEP zu dokumentieren.

Bei Inanspruchnahme einer Férderung nach § 106a SGB Il ist
die Anwendung des § 82 SGB Il ausgeschlossen (siehe § 82


https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__82.html
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Absatz 9 SGB Ill). Eine Férderung mit einem Arbeitsentgeltzu-
schuss (AEZ) sowie die Gewahrung sonstiger Weiterbildungs-
kosten ist nicht mdglich. Beides gilt auch, wenn die MalRnahme
Uber den Bezug von Kurzarbeitergeld hinausgeht (langstens bis
31.07.2024), da § 106a Abs.2 SGB Il fur die Lehrgangskosten
eine weitere Foérderung nach Beendigung der Kurzarbeit vor-
sieht.

Der Foérderausschluss gilt nicht flr gering qualifizierte Beschaf-
tigte, die an einer abschlussorientierten Weiterbildungsmal3-
nahme teilnehmen. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Forde-
rung nach § 81 Abs. 2 SGB lll, wenn sie die persdnlichen Vo-
raussetzungen erfillen. Dieser Anspruch wird durch den Rechts-
anspruch des Arbeitgebers auf Bezuschussung der Lehrgangs-
kosten im Rahmen des § 106 a Abs. 2 SGB lll nicht verdrangt.
Eine Forderung nach § 81 Abs. 2 ist auch wahrend der Kurzarbeit
madglich. Lehrgangskosten werden auf Antrag der oder des Be-
schaftigten im Rahmen der Individualférderung in voller Héhe ge-
tragen. Die unmittelbar im Zusammenhang mit der Weiterbildung
entstehenden sonstigen Weiterbildungskosten werden nach § 81
Abs. 2 i. V. m. §§ 83 ff. Ubernommen. In Fallen, die nach § 81
Abs. 2 SGB Il geférdert werden, ist fur den weiterbildungsbe-
dingten Arbeitsausfall im Anschluss an den Bezug von Kurzar-
beitergeld eine Férderung mit AEZ auch dann méglich, wenn die
MalRnahme Uber den Bezug von Kurzarbeitergeld hinausgeht.

Der Férderausschluss gilt ebenso nicht fir von Arbeitslosigkeit
bedrohte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie konnen
durch Ubernahme der vollstéandigen Weiterbildungskosten im
Rahmen einer Ermessensentscheidung geférdert werden, wenn
sie die personlichen Voraussetzungen erfiillen (§ 81 Abs. 1). Der
Anspruch auf diese Ermessensentscheidung wird durch den
Rechtsanspruch des Arbeitgebers auf Erstattung der Lehrgangs-
kosten nach § 106a Abs. 2 nicht verdrangt. Die Ausfuhrungen
bezlglich AEZ des vorangegangenen Absatzes gelten entspre-
chend.

Auch bei einer Férderung nach § 81 Abs. 1 oder 2, kann der Ar-
beitgeber zusatzlich fur die betroffenen Personen die Erstattung
der Sozialversicherungsbeitrage erhalten, wenn die Anspruchs-
voraussetzungen dafir nach § 106a Abs.1 SGB Il vorliegen.

Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht fiir von Arbeitslosig-
keit bedrohte Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer nur, wenn
sie eine versicherungspflichtige Beschaftigung ausiiben und das
Arbeitsverhaltnis nicht geklindigt oder durch Aufhebungsvertrag
aufgeldst ist.

Im Rahmen der Antragstellung nach § 106 a SGB Ill werden
beim Arbeitgeber ausschlielich die Daten erhoben, die zur Ent-
scheidung Uber die Antrage zur Bezuschussung der Sozialversi-
cherungsbeitrage und der Lehrgangskosten bendtigt werden.


https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__82.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__81.html

Bundesagentur
fiir Arbeit

(9)

Daten zum beruflichen Werdegang der Beschaftigten werden
nicht erhoben. Damit ist es der Agentur fir Arbeit grundsatzlich
nicht mdglich, gering qualifizierte Personen, die mdglicherweise
héhere Anspriiche geltend machen kénnten, zu identifizieren
und Uber ihre Anspriiche proaktiv individuell zu beraten.

Bei Férderungen nach § 106a SGB Ill sind im Gegensatz zur
Forderung im Rahmen des § 82 SGB Il nicht die Beschaftigten,
sondern deren Arbeitgeber Anspruchsinhaber der Zuschisse zu
den Lehrgangskosten. Es ist daher nicht notwendig, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen einer Gruppenbera-
tung zu informieren. Die allgemeine Beratungspflicht (§ 14 SGB
I) auf Verlangen der Betroffenen bleibt davon unberthrt.

Der antragstellende Arbeitgeber ist zu den gunstigeren Forder-
konditionen flr gering qualifizierte Beschaftigte, die an einer ab-
schlussorientierten WeiterbildungsmalRnahme teilnehmen bzw.
fur Beschaftigte, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, durch den
AG-S zu beraten. Insbesondere ist dabei auch auf das Verfahren
der Antragstellung durch die Beschaftigten und die Prifung der
persoénlichen Voraussetzungen im Rahmen der Individualférde-
rung hinzuweisen. Die Beratung und das Ergebnis der Beratung
sind zu dokumentieren.



	Fachliche Weisungen § 106a SGB III
	Änderungshistorie
	Gesetzestext § 106 a SGB III
	1. Beginn der Weiterbildung während Kurzarbeit
	1.1 Erstattung SV-Beiträge
	1.2 Erstattung Lehrgangskosten

	2. IT-Verfahren
	3. Beratung und Förderrecht

